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II.

Die Behandlung der Kolonisten in der brasilianischen Provinz St. Paulo.

Um diese in das rechte Licht stellen zu können, ist es nöthig anzugeben, was für Pflichten die Kolonisten vertragsgemäß auf sich genommen, und welche Rechte sie sich gesichert zu haben glaubten. Zu diesem Ende gebe ich hinten in Beilage Nr. 1 den Kontrakt der im Jahre 1853 und später eingewanderten Kolonisten. Die Kolonisten vom Jahre 1852, so  wie die frühern haben einen Kontrakt, welcher etwelche günstigere Bestimmungen enthält, namentlich auch (mindestens) für 4 Jahre freie Wohnung verspricht. Was einen Theil der deutschen Kolonisten, wenigstens die Thüringer, anbetrifft, so haben sie mir bestimmt und feierlich gesagt, daß die vorläufigen Akkorde, mit welchen sie ihre Heimath verließen (wenn ich nicht sehr irre, so waren sie von Fröbel in Rudolstadt ausgefertigt und unterzeichnet) bedeutend günstigere Bestimmungen enthalten haben, als diejenigen, welche man ihnen dann auf der Reise in Hamburg durch List und Ueberredung anhängte, welch Letztere nun aber in Brasilien von Seite der Kolonisten gehalten werden sollen. Wirklich habe ich einen solchen vorläufigen Kontrakt eines thüringischen Kolonisten, der ihn in Hamburg zu verbergen und dadurch der scharf verlangten Abgabe zu entziehen wußte, mit seinem von Dr. Schmidt in Hamburg erhaltenen Kontrakte verglichen und bedeutende Abweichungen zum Nachtheil des Kolonisten gefunden. Die Schlußfolgerungen über solche Vorfälle lasse ich jeden rechtdenkenen Leser selbst machen und gehe nun zur Sache.

Sobald die Kolonisten nach einer günstigen oder ungünstigen, jedenfalls aber beschwerlichen und gefährlichen Seereise im Hafen von Santos angekommen sind: so sind sie gewissermaßen schon Eigenthum des Hauses Vergueiro. Dieses erleichtert sich die im dritten Nachtragsartikel des
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